Checkliste: Wichtige Fristen in der Arbeitsgerichtsbarkeit 
	Bezeichnung der Frist
	Inhalt der Frist
	Frist gecheckt:

	
	
	ja
	nein

	Verjährungsfrist

	Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt 3 Jahre zum Ende eines Kalenderjahres. Ansprüche, die im Jahr 2018 entstanden sind, müssen daher spätestens bis zum 31.12.2021 gerichtlich geltend gemacht werden.

	
	

	Ausschlussfristen

	Im Arbeitsrecht spielt die Verjährung allerdings meistens keine große praktische Rolle, da nicht selten schon lange vorher Ausschlussfristen greifen. 

Diese haben eine ähnliche Wirkung wie eine Verjährungsfrist, sind aber meistens deutlich kürzer, nämlich nur wenige Monate. Ausschlussfristen verlangen teilweise eine gerichtliche, teilweise aber auch nur eine außergerichtliche Geltendmachung. 

Sie sind im kirchlichen Bereich beispielsweise in § 57 KAVO und in § 36 BAT-KF sowie in den katholischen und evangelischen AVR enthalten. 

Das Bundesarbeitsgericht hat allerdings kürzlich geurteilt, dass ein Dienstgeber sich auf solche Fristen nicht berufen kann, wenn sie nicht entsprechend dem Nachweisgesetz konkret benannt wurden.

	
	

	AGG-Fristen 

	Besondere Fristen sind zu beachten, wenn es um Ansprüche aus dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) geht. 3 Monate ab der schriftlichen Geltendmachung müssen Sie einen Anspruch aus AGG einklagen. Zuvor muss bereits die Geltendmachung innerhalb von 2 Monaten erfolgt sein.

	
	

	Klagefrist Kündigungsschutzklage

	Sehr wichtig ist die Klagefrist für die Kündigungsschutzklage. Diese beträgt 3 Wochen ab Zugang der schriftlichen Kündigung. Falls allerdings nur mündlich gekündigt wurde, kann eine Klage eventuell auch später noch erfolgreich sein.

	
	

	Frist zur Geltendmachung von Unwirksamkeitsgründen

	Wenn die Kündigungsschutzklage erhoben ist, können bis zum Ende der mündlichen Verhandlung in der ersten Instanz noch weitere Unwirksamkeitsgründe nachgeschoben werden, die man vielleicht vorher nicht gesehen hat – beispielsweise dass die Anhörung der MAV nicht oder nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurde.

	
	

	Klageerwiderungsfrist und weitere Schriftsatzfristen

	Im laufenden Prozess setzt das Gericht normalerweise weitere Fristen z. B. zur Klageerwiderung oder auch zur weiteren Stellungnahme auf gegnerische Äußerungen. Diese Fristen müssen Sie beachten. Andernfalls kann ein Vorbringen ggf. als verspätet zurückgewiesen werden.

	
	

	
Frist für Einspruch gegen Versäumnisurteil

	
Falls es einmal passieren sollte, dass Sie einen Gerichtstermin versäumen und daher ein Versäumnisurteil ergeht, haben Sie lediglich eine Woche ab Zustellung Zeit, hiergegen Einspruch einzulegen. Ansonsten ist der Prozess beendet.

	
	

	Berufungsfrist und Berufungsbegründungsfrist

	Nach einem erstinstanzlichen Urteil kann die unterlegene Partei hiergegen Berufung einlegen. Dies geht allerdings nur durch einen Rechtsanwalt. Dennoch sollten Sie diese Frist auf dem Schirm haben, da Sie den Rechtsanwalt ja rechtzeitig beauftragen müssen. Das gilt insbesondere, wenn Sie den Prozess in der ersten Instanz selbst geführt haben. Der Anwalt muss dann später auch noch darauf achten, die Berufungsbegründung rechtzeitig einzureichen. Hierfür gilt eine Frist von 2 Monaten ab Zustellung des Urteils.

	
	

	Zu finden unter www.adiuva.de unter Eingabe des Titels im Suchfeld




